
Die Diskussion, ob und wie Unterneh-
men nach ethischen Gesichtspunkten
geführt werden können oder sollen,
hat in letzter Zeit reichlich Nahrung
bekommen - durch Meldungen über
Bilanzmanipulationen, nicht eingehal-
tene Sicherheitsvorschriften, Umwelt-
schädigungen,  über hohe Manager-
bezüge für Kosteneinsparungen durch
Personalfreisetzung. Die Frage scheint
berechtigt: Lässt erfolgreiches Wirt-
schaften unter den heutigen Wett-
bewerbsbedingungen moralisches
Handeln überhaupt zu? Ist morali-
sches Handeln mit dem Anspruch von
Gewinnorientierung überhaupt ver-
einbar, oder kann (und muss?) es von
einem Unternehmensführer in jeder
Situation gefordert werden?

1. Die Frage nach dem Grund
Die Öffentlichkeit tut es: „So etwas tut
man nicht!“ lautet ein immer wieder
formulierter Satz, wenn neue Nach-
richten über „Manager-Verfehlungen“
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alle die gleichen Bedingungen vorfin-
den.2) Solche Handlungsspielräume
könnten den Unternehmen - offen-
sichtlich vom Staat - allerdings nur
eingeräumt werden, wenn sie diese
verantwortlich nutzen und das öffent-
liche Vertrauen nicht enttäuschen.3)

Was aber passiert, wenn ein Unter-
nehmen seine Verantwortung nicht
wahrnimmt und das öffentliche Ver-
trauen missbraucht? Weil es die Hand-
lungsbedingungen für nachteilig hält?

Moralisches Handeln ist nicht belie-
big. Die Bemerkung Suchaneks, es kön-
ne von einem wirtschaftlich Benach-
teiligten nicht erwartet werden, mo-
ralisch zu handeln4), führt zum Wider-
spruch erlaubter Unmoralität. Mora-
lische Forderungen - wenn sie es wirk-
lich sind - sind unbedingt, prinzipiell
gültig, nicht von zufällig existierenden
Bedingungen abhängig. Die Forde-
rung, moralisch zu handeln, ist und
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aufkommen. Andreas Suchanek ist
hier nicht so entschieden und meint,
moralisches Handeln setze gleiche
Spielregeln für alle voraus: „Wenn es
für einen einzelnen mit Wettbewerbs-
nachteilen verbunden ist, moralisch zu
handeln, kann von ihm nicht verlangt
werden, den Konflikt zwischen Ge-
winn und Moral gewissermaßen im
Alleingang zu lösen. Nötig ist hier viel-
mehr eine - systemkonforme! - Verän-
derung der Handlungsbedingungen,
der Spielregeln, denen alle Anbieter
oder Nachfrager in dem entsprechen-
den Markt unterliegen.“1)

Diese Äußerung scheint auf den ers-
ten Blick plausibel: Es könne einem
Unternehmen etwa nicht zugemutet
werden, aufwendigen, kostenintensi-
ven Emissionsschutz zu betreiben,
wenn die Wettbewerber es nicht tun
(müssen). Der Handlungsspielraum
müsse dann so geändert werden, dass
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bleibt eine moralische Forderung. Sie
verändert nicht aufgrund einer aktu-
ellen Situation ihre Qualität.

Wie also lässt sich begründen, warum
man etwas nicht tun soll, „was man
nicht tut“? Wo liegt der Grund, von
dem her alles Handeln, auch das wirt-
schaftende ethisch beurteilt werden
kann? Welche Handlungsmaximen er-
geben sich daraus? Ganz direkt: was
soll erlaubt, was verboten sein? Was
kann man von einer Führungskraft an
Moralität und „Wertebewusstsein“ er-
warten - und warum?

2. Der Mensch als Wirtschaftender
Betrachten wir dazu den Menschen
zunächst als wirtschaftendes Subjekt.
Jeder Mensch hat Bedürfnisse und
Wünsche, auf deren Erreichen er sein
Handeln ausrichtet. Dabei ist für un-
sere Überlegungen unerheblich, wel-
cher Art diese Bedürfnisse sind: von
der Befriedigung seines täglichen Be-
darfs bis zum - vielfach oft unbe-
stimmten - Wunsch nach Glück.

Für die Erreichung seiner Bedürfnisse
treibt es den Menschen auf den Markt.
Der Markt ist für ihn wichtig - nicht
nur als Ort der Versorgung mit Gütern
des täglichen Bedarfs, sondern auch
der gesellschaftlichen Kommunikati-
on. Eigeninteressiertes Tauschverhal-
ten, das über den Markt vermittelt
wird, gehört zum Menschen.

Die Marktwirtschaft ist eine geeigne-
te Organisationsform, die die wirt-
schaftlichen Bedürfnisse von Millio-
nen mit einer effizienten Produktion
von Gütern und Dienstleistungen ko-
ordinieren kann. Deren Bereitstellung

ist Aufgabe der Unternehmungen, die
nach dem ökonomischen Prinzip der
Gewinnorientierung arbeiten. Die Un-
ternehmensführung hat dafür zu sor-
gen, dass diese Aufgabe optimal erle-
digt wird.

Solange diese sich vorwiegend auf „in-
terne“ Probleme eines Unternehmens
bezieht, z.B. auf eine effiziente Orga-
nisation der Produktion sind öffentli-
che Diskussionen über die Art der Füh-
rung nicht zu erwarten. Die Auseinan-
dersetzungen gehen auf die Mitwir-
kungsrechte der Arbeitnehmer und
somit auf den Ausgleich der Ziele von
Unternehmen und Mitarbeitern.

In vielen Branchen haben Unterneh-
men heute jedoch ein „externes“ Pro-
blem - den Markt. Das Angebot ist
vielerorts deutlich größer als die Nach-
frage. Die Wahrnehmung und Beurtei-
lung des Marktangebots durch den
Käufer wird darum zum allein ent-
scheidenden Kriterium des Kaufpro-
zesses.

Wie dieser Kaufprozess auf das eige-
ne Unternehmen gelenkt werden
kann, ist Aufgabe einer marktbezoge-
nen Unternehmensführung. Sie ent-
scheidet über Ziele und Maßnahmen,
die Kundenwünsche optimal zu bedie-
nen. (Betriebswirtschaftliche) Klug-
heit und (Marketing-)Erfahrung sor-
gen dafür, dass auch das Unterneh-
men davon profitiert.

Betriebswirtschaftslehre und Marke-
ting sind orientiert am generellen Ziel
der Gewinnerzielung. Und dieses ist -
entgegen manchen klassenkämpfe-
rischen Parolen - ethisch „neutral“. Die
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Anwendung des ökonomischen Prin-
zips „ist an keine bestimmte Motivati-
on gebunden, was bedeutet, dass nach
diesem Prinzip sowohl aus altruisti-
schen, als auch aus egoistischen Mo-
tiven heraus verfahren werden kann.“5)

Betriebswirtschaftslehre und Marke-
ting verfügen aber nicht über Kriteri-
en, die ethische Qualität wirtschaftli-
chen Handelns zu beurteilen.

Der Mensch ist eben nicht nur wirt-
schaftendes Wesen. Als solches mag er
zu Vereinbarungen gelangen, die den
Austausch von Waren nach bestimm-
ten Kriterien regelt. Diese entstehen
aber aus dem egoistischen Motiv, sich
durch gemeinsame Regeln des Zu-
sammenlebens vor Ungerechtigkeiten
und Betrügereien zu schützen.

Vermutlich ist die Vision des „natürli-
chen Marktes“ mit der „unsichtbaren
Hand“ ein Konstrukt, einen fairen und
gerechten Ablauf des Marktgesche-
hens zu beschreiben: durch die Postu-
late der vollkommenen Transparenz,
nach der jeder Marktteilnehmer voll-
ständige Informationen über alle Ge-
pflogenheiten des Marktes besitzt, der
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Präferenzlosigkeit wirtschaftenden
Handelns, der Homogenität der an-
gebotenen Güter und der unbegrenzt
schnellen Reaktionsfähigkeit. Aber der
„natürliche Markt“ ist keine morali-
sche Festlegung; er ist ein aus der Em-
pirie entwickeltes Idealmodell des
Marktes.

Allerdings sind zwei Aspekte an die-
sem Modell interessant: einmal ist es
offensichtlich notwendig, in ihm mit
der „unsichtbaren Hand“ eine Kraft
anzunehmen, die von außen die Fair-
ness und Gerechtigkeit des Marktge-
schehens regelt. Zweitens formuliert
es in der Transparenz ein interessan-
tes Kriterium als Voraussetzung für
faires Marktgeschehen. Es verlangt
von den an einem Geschäft Beteilig-
ten, alle Aspekte ihres Angebots, bzw.
ihrer Nachfrage durchsichtig, transpa-
rent zu machen und so eine gemein-
same Entscheidung über das Geschäft
zu ermöglichen.

Doch ist damit weder eine moralische
Verpflichtung zur Offenlegung aller
Geschäftsaspekte ausgedrückt, noch
die Möglichkeit damit verknüpft, ge-
rechte Geschäfte zu verlangen oder
ungerechte zu bestrafen.

3. Der Mensch als sittliches Wesen
Dies wird erst dann möglich, wenn der
Mensch jenseits seiner natürlichen
und gesellschaftlichen Bindungen, die
ihn auch zum Subjekt des Wirtschaf-
tens machen, als sittliches Wesen in
den Blick kommt. Diese sittliche Ver-
fasstheit erhebt ihn über die Natur
und verleiht ihm eine besondere Wür-
de. Sie ist mit seinem Wesen ursprüng-
lich verbunden und nicht aus seiner
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empirischen Naturverbundenheit ab-
leitbar.

In der Geschichte ist diese ursprüngli-
che Sittlichkeit des Menschen mit ver-
schiedenen Begriffen belegt worden:
die Freiheit beschreibt die Unabhän-
gigkeit des Menschen von allem em-
pirisch Gegebenem; der gute WIlle ver-
weist auf das menschliche Vermögen,
ohne Rücksicht auf seine natürlichen
Zwecke unbedingt gut zu handeln.
Verantwortung bringt den Anspruch
an das menschliche Handeln zur Gel-
tung, den anderen (und seinen Lebens-
raum) um seiner selbst willen zu ach-
ten. Schließlich beschreibt die religiö-
se Interpretation der menschlichen
Würde als Gottebenbildlichkeit noch-
mals die Unabhängigkeit von empiri-
schen Festlegungen und damit ein
„göttliches“ Vermögen.

Allein diese von natürlichen Zweckset-
zungen freie, unbedingte Sittlichkeit
kann Grund für die Moralität morali-
schen Handelns sein.

Allerdings erfährt der Mensch dieses
Vermögen unbedingter Sittlichkeit
aufgrund seiner eben auch natürli-
chen Verfasstheit als Verpflichtung, als
Tun-Sollen. Aus diesem Grund hat
Immanuel Kant, der Philosoph der Auf-
klärung, von der Pflicht zur Selbst-
gesetzgebung gesprochen6), um bei-
des auszusprechen: Sittlichkeit „er-
scheint“ als Sollensanspruch, kann
aber nur aus der eigenen Freiheit be-
gründet sein.

Nichts anderes als die Freiheit des
Menschen kann auch der Grund eines
moralisch verbindlichen Rechts sein.
Es ist nur denkbar als gleiche Freiheit
aller, sozusagen als „Freiheiten“ aus-
gleichende Gerechtigkeit. Damit kann
im Begriff der gleichen Freiheit aller,
der Freiheit, die mit anderer Freiheit im
Einklang ist, eine ursprüngliche trans-
parente Kommunikation von Freihei-
ten gedacht werden. Anders gesagt:
Kommunikation und Transparenz sind
geeignete Begriffe, um uns den mora-
lischen Rechtsbegriff verständlich zu
machen, eine gedankliche Vorstellung
von ihm zu vermitteln.

4. Moralisches wirtschaftendes
4. Handeln
Kommunikation und Transparenz sind
damit also einerseits Begriffe, mit de-
ren Hilfe wir uns den moralischen Be-
griff des Rechts denken können. Ande-
rerseits beschreiben sie wesentliche
Aspekte des natürlichen Marktes. Da-
mit kann die Transparenz des Marktes
- im analogischen Gebrauch - als Maß-
stab für rechtes und unrechtes Han-
deln herangezogen werden. Denn eine
Handlungsmaxime, die schon dem
Anspruch empirischer Markttranspa-
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renz nicht genügt, kann nicht für mo-
ralisch gehalten werden.

Die Kriterien für unrechtes und erlaub-
tes Handeln können also so formuliert
werden: Eine Handlungsmaxime, de-
ren Veröffentlichung die Erreichung
ihres Zwecks gefährdet, ist unmora-
lisch. Und umgekehrt sind Maximen
erlaubt, deren Zweckerreichung durch
die Veröffentlichung der Handlungs-
maxime nicht gefährdet ist. Damit ist
nicht gesagt, dass Handlungsmaxi-
men zur Prüfung ihrer Rechtmäßigkeit
veröffentlicht werden müssten. Dieses
Kriterium fordert vielmehr zu prüfen,
welche Konsequenzen die Veröffentli-
chung einer Maxime hätte, ob sie bei
einer Veröffentlichung Bestand hätte
oder nicht.

Nur ein Beispiel soll zeigen, wie leicht
handhabbar und doch schlagkräftig
dieses Kriterium in der Praxis sein
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kann: In der Frage der Höhe von Mana-
gergehältern gibt es die offensichtlich
berechtigte Forderung in der Öffent-
lichkeit, dass Unternehmen die Bezü-
ge ihrer Vorstände veröffentlichen.
Manche Unternehmen sind dieser
Aufforderung gefolgt und publizieren
die Vorstandsbezüge in ihren Ge-
schäftsberichten; andere verweigern
sich standhaft. Durch die Veröffentli-
chung haben sich zwar verschiedene
gesellschaftliche Gruppen, wie die
Gewerkschaften zu unmäßigen Zah-
lungsvereinbarungen geäußert,  ohne
sie verhindern zu können. Ob aller-
dings die vorherige Veröffentlichung
der im Hinterzimmer ausgekungelten
Abfindungszahlungen im Hause Man-
nesmann diese verhindert hätte, steht
auf einem anderen Blatt.

Warum also soll ein Manager ethisch
handeln? Schlicht und einfach, weil
das seiner sittlichen Verfasstheit ent-

spricht, oder anders gesagt, weil es
seine Pflicht ist. Das Kriterium der Öf-
fentlichkeit gibt ihm ein Werkzeug in
die Hand, mit dessen Hilfe er überprü-
fen kann, ob seine Absichten unmora-
lisch sind oder nicht.

Anmerkungen:
1) Andreas Suchanek, Marktwirtschaft

und Moral, in: ASU/BJU News 2002,
Heft 9, Seite 8.

2) Vgl. a.a.O., S. 9.
3) Vgl. a.a.O., S. 8.
4) Vgl. a.a.O., S. 9.
5) Vgl. Uwe Bestmann (Hg.), Kompendium

der Betriebswirtschaftslehre, Mün-
chen/Wien 21984, S. 1.

6) Vgl. etwa Immanuel Kant, Grundlegung
zur Metaphysik der Sitten, Bd. VII, S. 64
(in der von Wilhelm Weischedel besorg-
ten Ausgabe der sämtlichen Werke in
zwölf Bänden).
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